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3Uuftrirte fdjtüeijerifdje 3anbnierfcr=0eitung.402

Derfdjiebenes.
@rftnbuitg§frf)M^. ®ag eibgett. §atibcl§= unb Sanb*

toirtfifrf)aftSbepartentent ^at bte Herren §aHcv, Ingenieur uitb
3;rei=©obet, ©efretär beg internationalen Sureaug für gewerb*
licbeg @igcnt£)um, in Sern beauftragt, fotgenbe fragen juin
©egenftaitb eingef)enber Unterfudjungen 51t machen unb über
bcren (Refultate bem ©epartement einen Sericf)t 511 unterbreiten:

1. äßeldjer Sßertf) iff, wcfentlid) Dom ©tanbpunlt ber ïtjat=
facf)eit aitS, ben gegen ©infitfjrung beg ©tfinbunggfdjnjjeg in ber
<Sc£)tuci^ gerichteten ©intuetibungcn beigttmeffen?

2. Unterfudjuug ber (Tragweite beg Dont (Rationalrath juin
Sefdjluß erhobenen Inicitbementg Sithfer^onegger.

3. lufftedititg allgemeiner ©rttnblagett für ein eDentuedeg

fchtDci^erifcheg (fjateutgefeß.

®iefer Seridjt ift nun, 50 ©eiten ftarf, foeben int 2)rucf
erf(f)ienen unb bett SRitglieberu ber eibgen. (Rätfje jugefteHt
roorben. ®ie Arbeit biirfte mit ihrem reid)l)altigeit (LRaterial

3ur Klärung unb Söfitng ber fo widjtigen, gegenwärtig beim

©tänberath anhängigen (ßateiitfd)ithfmge wefentlid) beitragen.
©ie gerfäCtt in fotgenbe Hauptabfchnitte: 1. llnterfudjung

ber ©inmenbutigen, weldfe gegen Einführung beg ©rfinbungg*
fdju^eg itt ber ©dftueig erhoben werben. 2. Schlichtung ber

Tragweite beg Dont 9îationa(ratI)e angenommenen Serfaffungg*
jufapeg betreffenb ©inführuttg beg ©rfiubunggfchupeg. 3. ©runb*
lagen für ein fdftueigerifdjeg d^tentgefep. 4. Seitagen: @r<

gebniß ber in ©nglanb unb ®eutfd)lanb Deranftatteten ©nqueten
über bie (Riiplidjfcit beg tpntentfdju^eâ; grequenj ber patent»
pro^effe in Derfchicbencn Säubern; SBirtung ber obligatorifchett
Hinterlegung Doit SOÎobefteti ; ftatiftifdje eingaben.

(Rad) luficl)t ber bcibett Serfaffer ber intereffanten ©thrift
foltte ein fdpoeijer. (ßatentfrfjuhgcfep auf folgenben ©runblagen
ruhen:

1. ©ine ©rfittbitug fott itt ber Stieget fpätefteng 20 3al)re
nach itjrer Satcutirung ©emeingut werben. 2. ©itt gittigeg f3a=
tent fann nur für eine nette, gewerbtid) Derwertf)bare ©rfinbttng
erworben werben. 3. (Rur ber ©rfinber refp. fein Sebodmäclp
tigter ober (Redjtgnad)folger fann ein giltigeg (patent erwerben.
4. ®ic ertheitten patente ntüffen itt §cbermann (eicht grtgäng«
tidjer SBeifc Dcroffeitttid)t werben. 5. ®ic werben einer

jährlichen ÜTaye unterworfen. 6. ®ie patentirten ©rfinbungen
miiffen int Qttlaub auggebeutet werben. 7. ®ie inbuftriede lug-
beutung int 3nlaub hat nad) einer beftimmten jfrift (Don ber

(Patentertl)ei(uiig an gerechnet) 31t erfolgen. 8. ©in cDeutueller

Sijenjjwang barf nur Dom Snub ttnb Don biefent nur im öffeut»
liehen f^ntereffe auggeübt werben. 9. ®er Sittib Ijat gegenüber
patentirten ©rfittbttitgen bag ©ppropriationgredjt.

$rf)twct3ertfri)c^ 3lr&ettcr=®efretaviat. lieber bie

Drganifation beg 31t gritnbettben Irbeiterfefretariati, für welcheg
Doit ber SunbegDerfammlung ber liött^ige Srebit bewilligt wor«
ben ift, berichtet ber „©rütlianer" : ®ag 3entralfomitc wirb
eine ©elegtrtenDcrfanimlung ber fäntmtlichen fctjwcigerifchen lr=
beiterDereine, refp. ihrer Somitttrten einberufen. ©iefe Scr*
famtnlung wählt ein Somite, in bem bie HauptDerbänbe unb
Irbeitgbranchen, ebeitfo bie Hûuptfpradjctt beg Sanbeg Dertreten
ftnb. ®ag Somite Wählt fobann bett Irbeiterfcfretär. $11 ber

IbgeorbnctenDerfaiutnlung wirb auch bag (Reglement feftgeftedt.
©iefeg wie bie SGBatjt beg ©elretärg unterliegen ber ©enehiui*
gutig beg Sunbegratl)cg. ®ag Somite, bcffeit SRitglicber über
i>ie gange <Sdjtoeig gerftreut finb, wirb naturgemäß jâprlid) nur
einmal, ^öctjfteng 3weimal fid) bcfantmeln föuneu ttnb fid) haupO
fächlich mit ber geftftedung beg Irbeitgprogramntg beg ©efre*
tärg befd)äftigctt ntüffen. ®ent Sunbegratl) ift Don ben ©ipungen
bcgfelben Seuntniß 31t geben, bantit er burd) einen Seatnten mit
berathenber ©litunie fid) bei benfelben Dertreten (äffen tarnt. ®ie
luffidjt über bag ^uftitut int engeren ©inne wirb ber Seitung
beg Somiteg anDertraut werben; biefe gehört billigerweife ber

Iborbnung beg ©rütlioereing, refp. feiiteg 3entralfontiteg. ffitr
ben ©efretär wirb ein jährlicher ©ehalt Don 4000 granfeit Dor*

gefeljeit; berfelbe tnuß bei biefem ©ehaltganfape eine grüitbliche
Silbung, Dolle Scnntniß ber lrbeiterDerf)ä(tniffe unb ber ©ta-
tiftit Ijabeit unb bag Sertrauen ber Irbeiter genießen. $ie

Drganifation beg Irbeiterfefrctariatg wirb iit ihren ©runbgitgeit
Dolltonimen analog fein berjenigen beg ©ewerbefefretariatS ;c.
®er ©etretär hat auf SBuiifd) beg Sunbegratl)cg fragen, bie

in fein gad) einfdjlagcit, 3U begutachten, lieber bie Serweubung
beg ©elbeg ift (Rechnung absulegen uitb für bag folgenbe 3af)r
jeweileit ein Soranfdjlag auf3ufteden. ®er ©etretär wirb eilt
wirtlicher Irbcitcrfefretär, b. h- er gelangt Dodftänbig unter bie

lufficht ber Irbeiter unb fteht 31t beren Scrfitgitng. fjür biefe
©tede ift Herr ©rcttlid), ©tatiftifer itt 3üridl< in lugficht ge=

nontmen.

^ür 6te IDcrfftätte.

Ucbcr ein DDfatertnl jum ©rfnß doit (portfanô=(£cmeiit

gehen ung Don bent internationalen (Pateiitburcau Don (Ridjarb
Süberg itt ©örlip folgenbe ÜRittheilungen 311: ©entahleue Hod)=
ofenfd)lacte wirb burd) dBaffer gefdjlemmt unb nad) bent Sroctnen
mit gclöfchtem Salt gentifd)t uitb gefiebt. Ilm eine red)t innige
(Oleugung ber eingelnen (ßartifel 31t erreichen, bringt niait bag
@an3e iit eine fogeuannte Sugelntüt)le, einen rotirenben eifernen
©plinber, in weldjen ÜRetadtugeln lofe eingeworfen finb. ®iefeit
Ipparat Derläßt bie URifdjung als eilt ntcl)lfeineg (flulDer, bag
fid), mit äBaffcr 3U einem Srei angerührt, 31er luSfiiduttg and)
ber tleinften 3'®if^enräume iit höherem ©rabc eignet, alg ber
fdjarfe, fanbige unb förnige (J3ortlanb=6ement. Son wefcntlidjer |

Sebeutuitg für bie Hei'ftelïung biefeg ßementeg ift bie burd)
bag ©d)lemuien unb barattffofgenbe SRahlcn erreichte äußerft j

feine 3eDtf)eiIung ber beibert ©ubftan3en ttitb bie gleid)3eitig
bamit erfolgettbe innige Ineinanberlagerung ber ©d)laden= unb
Salftheilchen. 5Räd)ft beut Sortheile ber gleichmäßig breiartigen
Soufifteii3 fpridjt ber niebrige (ßreig beut (ßortlanb=©em'ent
gegenüber feljr 311 ©ltnften ber neuen SRaffe.

Sn große ^hetle jerlegharcr Sofßelofen.

©egen bie eifernen ffiidöfen Derfdjiebeuer ©pftemc, welche
für bie Scheming Doit öffentlichen Inftaltcn, ©chulett, Sa=
fernen it. bgl. ihrer Sciftunggfähigfeit unb tcdjitifchcn Sor3itge
halber faft itberad in Serwenbung gelangen, Ijat fic£) für bie

3i tuttier hei3u ttg ber (ßriDatbauten int lligcineinen ber altehr=
würbige Sachelofen fiegreid) behauptet ttnb bieg hauptfäd)licf) attg
äfthctifd)en (Rüctßd)ten. ©in fdjöner Sacl)elofett ift eine 3ist'be,
ein tiebeg 6inrid)tungsftüd einer behäbigen (ffiohnutig, berfelbe
gibt beut 3intnter ein anheiittelitbeg, wol)nlicheg ©eprä'ge, weldjeg
beut rttuben, eifernen Dfen, fo wohlthätig feine größere H^'S' '

fähigleit bei ftrenger Sälte ift, abgeht. ®iefe (Kahrnehututtg
Deranlaßtc öfters bie Sombinirttng beiber Dfenarten, inbem eiferne
5itd3plinber in Satnine ttnb Sadjelöfcn h'«dngeftedt Würben;
jeboch waren eiitegtljcilg biefe lufftedungen fehr uinftättblicß,
anberentheilê war bei uöthig geworbener 'lugwcd)felung burd)-
gebrannter ©ifenthcile eine Dodftäitbigc Ibtragung beg Sacßeb
ofeng mit ber hiet'bei itnDermeiblicheit llnreinttd)feit unb 8ang=
wierigfeit unumgänglich. ®urd) ben Doit H- ©ht'lich in SBieit
fonftruirten 3erlegbaren, trangportableit (ßatcnt«Sachc(ofen mit
(Dceibinger fjüdgtjliuber finb biefe Uebelftänbe in einfacher (EBeife
befeitigt uitb bie litiicf)ntlid)feit, wie bag fd)öne lugfehett beg

Sadjelofeng mit beit anerfannten Sot^ügen beg (Dîeibinger H2^=
fpfteittg bei Sertneibung ader Itmffänblidjfeit unb llnreinlid)teit
in litfftcdung, Umftedung unb transport beg Dfeng Derbunben
®er Sadjelofen befteht attg eitigelnen Sachel--@tagen unb wirb
eine folrije Ijevgcftedt, inbem bie Sacheln, genau 3ugefd)li_ffeii
unb ancinanbergepaßt, 3wifd)eit 3Wei eifernen (Rahmen eingefügt
uttb burd) eine Serfcpraubung ber lepteren feft 3ufatnmengehalten
werben, ©ine folclie ©tage bilbet nun ein felbftftänbigeg ©attgeS
ttnb paßt ber untere ©ifenrahttten begfelben in ben fÇal§ beg
oberen, fo baß bie ©tagen mit £cid)tigfeit ohne irgenb eine Ser«
fdhmierung ober foitftige Sefeftigung aufeinanber geftedt werben
fönnen. Qn berfelben SBeife ftnb aud) ©ocfel, äRittelgefimg
unb ®ecfgefintg 3U je einem ©tücl 3ufantmengefchraubt. ®ie
gati3e lufftedung beg Dfeng gefeßieht bemnarl) burch lufeinan=
berfepen ber eingelnett ©tagen unb ber befannten äußerft ein*
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Verschiedenes.

Erfindungsschutz. Das eidgen. Handels- und Land-
Wirthschaftsdepartement hat die Herren Haller, Ingenieur und
Frei-Godet, Sekretär des internationalen Bureaus für gewerb-
liches Eigenthum, in Bern beauftragt, folgende Fragen zum
Gegenstand eingehender Untersuchungen zu machen und über
deren Resultate dem Departement einen Bericht zu unterbreiten:

1. Welcher Werth ist, wesentlich vom Standpunkt der That-
fachen ans, den gegen Einführung des Erfindungsschutzes in der

Schweiz gerichteten Einwendungen beizumessen?

2. Untersuchung der Tragweite des vom Nationalrath zum
Beschluß erhobenen Amendements Bühler-Honegger.

3. Aufstellung allgemeiner Grundlagen für ein eventuelles
schweizerisches Patentgesetz.

Dieser Bericht ist nun, SO Seiten stark, soeben im Druck
erschienen und den Mitgliedern der eidgen. Räthe zugestellt
worden. Die Arbeit dürfte mit ihrem reichhaltigen Material
zur Klärung und Lösung der so wichtigen, gegenwärtig beim

Stäuderath anhängigen Patentschutzfrage wesentlich beitragen.

Sie zerfällt in folgende Hauptabschnitte: 1. Untersuchung
der Einwendungen, welche gegen Einführung des Erfindungs-
schutzes in dcr Schweiz erhoben werden. 2. Beleuchtung der

Tragweite des vom Nationalrathe angenommeneu Verfassungs-
Zusatzes betreffend Einführung des Erfindungsschutzes. 3. Grund-
lagen für ein schweizerisches Patentgesetz. 4. Beilagen: Er-
gebniß der in England und Deutschland veranstalteten Enqueten
über die Nützlichkeit des Patentschutzes; Frequenz der Patent-
Prozesse in verschiedenen Ländern; Wirkung dcr obligatorischen
Hinterlegung von Modellen; statistische Angaben.

Nach Ansicht dcr beiden Verfasser der interessanten Schrift
sollte ein schweizer. Patentschutzgcsetz auf folgenden Grundlagen
ruhen:

1. Eine Erfindung soll in der Regel spätestens 20 Jahre
nach ihrer Patcntirung Gemeingut werden. 2. Ein giltiges Pa-
tent kann nur für eine neue, gewerblich verwerthbare Erfindung
erworben werden. 3. Nur der Erfinder resp, sein Bevollmäch-
tigter oder Rechtsnachfolger kann ein giltiges Patent erwerben.
4. Die ertheilten Patente müssen in Jedermann leicht zugäng-
licher Weise veröffentlicht werden, ö. Die Patente werden einer

jährlichen Taxe unterworfen. 6. Die patentirtcn Erfindungen
müssen im Inland ausgebeutet werden. 7. Die industrielle Aus-
beutung im Inland hat nach einer bestimmten Frist (von der

Patentertheilung an gerechnet) zu erfolgen. 8. Ein eventueller
Lizenzzwang darf nur vom Bund und von diesem nur im öffent-
lichen Interesse ausgeübt werden. 9. Der Bund hat gegenüber
patentirtcn Erfindungen das Expropriationsrecht.

Schweizerisches Arbeiter-Sekretariat. Ueber die

Organisation des zu gründenden Arbeitersekretariats, für welches
von der Bundesversammlung der nöthige Kredit bewilligt Ivor-
den ist, berichtet der „Grütlianer": Das Zentralkoniitc wird
eine Delegirtenversammlung der sämmtlichen schweizerischen Ar-
beitervercine, resp, ihrer Komittirten einberufen. Diese Ver-
sannnlnng wählt ein Konnte, in dem die Hauptverbände und
Arbeitsbranchen, ebenso die Hauptsprachen des Landes vertreten
sind. Das Konnte wählt sodann den Arbeitersckretär. In der

Abgeordnctenversammlung wird auch das Reglement festgestellt.
Dieses wie die Wahl des Sekretärs unterliegen der Genehmi-
gnng des Bundesrathes. Das Komite, dessen Mitglieder über
die ganze Schweiz zerstreut sind, wird naturgemäß jährlich nur
einmal, höchstens zweimal sich besammeln können nnd sich Haupt-
sächlich mit der Feststellung des Arbeitsprogramms des Sekre-
tärs beschäftigen müssen. Dem Bundesrath ist von den Sitzungen
desselben Kenntniß zu geben, damit er durch einen Beamten mit
berathender Stimme sich bei denselben vertreten lassen kann. Die
Aussicht über das Institut im engeren Sinne wird der Leitung
des Komites anvertraut werden; diese gehört billigerweise der

Abordnung des Grütlivereins, resp, seines Zentralkomites. Für
den Sekretär wird ein jährlicher Gehalt von 4000 Franken vor-
gesehen; derselbe muß bei diesem Gehaltsansatze eine gründliche
Bildung, volle Kenntniß der Arbeiterverhältnisse und der Sta-
tistik haben und das Vertrauen der Arbeiter genießen. Die

Organisation des Arbeitersekrctariats wird in ihren Grundzügen
vollkommen analog sein derjenigen des Gewerbesekrctariats :c.
Der Sekretär hat auf Wunsch des Bundesrathcs Fragen, die

in sein Fach einschlagen, zu begutachten. Ueber die Verwendung
des Geldes ist Rechnung abzulegen und für das folgende Jahr
jeweilen ein Voranschlag aufzustellen. Der Sekretär wird ein
wirklicher Arbcitcrsekretär, d. h. er gelangt vollständig unter die

Aufsicht der Arbeiter und steht zu deren Verfügung. Für diese
Stelle ist Herr Greulich, Statistiker in Zürich, in Aussicht ge-
nommen.

Für die IVerkstätte.

Ueber ein Material zum Ersatz von Portland-Cement

gehen uns von dem internationalen Patcntburcan von Richard
Lüders in Görlitz folgende Mittheilungen zu: Gemahlene Hoch-
ofenschlacke wird durch Wasser geschlemmt und nach dem Trocknen
mit gelöschtem Kalk gemischt und gesiebt. Um eine recht innige
Mengung der einzelnen Partikel zu erreichen, bringt man das
Ganze in eine sogenannte Kugelmühle, einen rotirenden eisernen
Cylinder, in welchen Metallkngeln lose eingeworfen sind. Diesen
Apparat verläßt die Mischung als ein mehlfcines Pulver, das
sich, mit Wasser zu einem Brei angerührt, zur Ausfüllung auch
der kleinsten Zwischenräume in höherem Grade eignet, als der
scharfe, sandige und körnige Portland-Cement. Von wesentlicher î

Bedeutung für die Herstellung dieses Cementes ist die durch
das Schlemmen und darauffolgende Blähten erreichte äußerst j

feine Zertheilung dcr beiden Substanzen und die gleichzeitig
damit erfolgende innige Aneinanderlagernng der Schlacken- und
Kalkthcilchen. Nächst dem Vortheile der gleichmäßig breiartigen
Konsistenz spricht dcr niedrige Preis dem Portland-Cement
gegenüber sehr zu Gunsten der neuen Masse.

In große Theile zerlegbarer Kachelofen.

Gegen die eisernen Füllöfen verschiedener Systeme, welche
für die Beheizung von öffentlichen Anstalten, Schulen, Ka-
fernen u. dgl. ihrer Leistungsfähigkeit und technischen Vorzüge
halber fast überall in Verwendung gelangen, hat sich für die
Zimmerheizung dcr Privatbanten im Allgemeinen der altehr-
würdige Kachelofen siegreich behauptet nnd dies hauptsächlich aus
ästhetischen Rücksichten. Ein schöner Kachelofen ist eine Zierde,
ein liebes Einrichtungsstück einer behäbigen Wohnung, derselbe
gibt dem Zimmer ein anheimelndes, wohnliches Gepräge, welches
dein runden, eisernen Ofen, so wohlthätig seine größere Heiz-

^

fähigkeit bei strenger Kälte ist, abgeht. Diese Wahrnehmung
veranlaßte öfters die Kombinirung beider Ofenarten, indem eiserne
Füllzylinder in Kamine nnd Kachelöfen hineingestellt wurden;
jedoch waren einestheils diese Aufstellungen sehr umständlich,
auderentheils war bei nöthig gewordener Auswechselung durch-
gebrannter Eisenthcilc eine vollständige Abtragung des Kachel-
ofens mit der hierbei unvermeidlichen llnreinlichkeit und Lang-
wierigkeit unumgänglich. Durch den von H. Ehrlich in Wie»
konstruirten zerlegbaren, transportablen Patent-Kachelofen mit
Meidinger Füllzylinder sind diese llebelstände in einfacher Weise
beseitigt und die Annehmlichkeit, wie das schöne Aussehen des
Kachelofens mit den anerkannten Vorzügen des Meidinger Heiz-
systems bei Vermeidung aller Umständlichkeit und Unreinlichkeit
in Ausstellung, Umstellung nnd Transport des Ofens verbunden
Dcr Kachelofen besteht ans einzelnen Kachel-Etagen und wird
eine solche hergestellt, indem die Kacheln, genau zugeschliffen
und aneinandergepaßt, zwischen zwei eisernen Rahmen eingefügt
und durch eine Bcrschraubnng der letzteren fest zusammengehalten
werden. Eine solche Etage bildet nun ein selbstständiges Ganzes
nnd paßt der untere Eisenrahmen desselben in den Falz des
oberen, so daß die Etagen mit Leichtigkeit ohne irgend eine Ver-
schmiernng oder sonstige Befestigung aufeinander gestellt werden
können. In derselben Weise sind auch Sockel, Mittelgesims
und Deckgesims zu je einem Stück zusammengeschraubt. Die
ganze Aufstellung des Ofens geschieht demnach durch Aufeinan-
dcrsetzen der einzelnen Etagen und der bekannten äußerst ein-
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